
 

 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft, Hamburg 
 

Wertpapierkenn-Nr. 676 650 
ISIN DE 000 6766 504 

 
Wir laden unsere Aktionäre zu der am 

 
Donnerstag, dem 29. März 2007, um 10:00 Uhr, 

 
im CCH-Congress Center Hamburg, Saal 1, Marseiller Straße 2 (Nähe Dammtorbahnhof) in 

20355 Hamburg stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 

des Unternehmens ein. 
 

TAGESORDNUNG 
 

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses so-
wie der Lageberichte für die Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft und den 
Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats und des Corporate Governance-
Berichts  für das Geschäftsjahr 2005/2006 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 
2005/2006 in Höhe von € 39.012.034,95 eine Dividende von € 1,05 je Stückaktie, das 
sind insgesamt € 39.012.034,95 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 
€ 95.115.056,64 an die Aktionäre auszuschütten. 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2005/2006 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäfts-
jahr 2005/2006 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2005/2006 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Ge-
schäftsjahr 2005/2006 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäfts-
jahr 2006/2007 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesell-
schaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und  Frankfurt/Main, zum Abschlussprü-
fer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006/2007 zu bestellen. 
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6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (§ 71 Abs. 
1 Nr. 8 AktG) 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die in der Hauptversammlung vom  

30. März 2006 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien aufzuheben und fol-
gende neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu beschließen: 

 
a) Die Gesellschaft wird bis zum 28. September 2008 ermächtigt, eigene Aktien bis 

zu zehn von Hundert des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder 
ihr nach § 71d f. AktG zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung 
erworbenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der 
Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen ein-
mal oder mehrmals, durch die Gesellschaft oder auch durch ihre Konzernunter-
nehmen oder für ihre oder deren Rechnung von Dritten ausgeübt werden. Der Er-
werb darf über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentli-
chen Kaufangebots erfolgen. Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Kauf-
preis (ohne Nebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesell-
schaft gleicher Gattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolge-
system) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor 
dem Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- bzw. 
um nicht mehr als 50 % unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf er 
den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung im 
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf 
Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor Veröffentlichung des Angebots 
um nicht mehr als 20 % über- bzw. um nicht mehr als 50 % unterschreiten. Erfolgt 
der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre, können (i) ein An-
gebot der Gesellschaft veröffentlicht oder (ii) die Aktionäre zur Abgabe von Ange-
boten öffentlich aufgefordert werden. Ergeben sich nach Veröffentlichung eines 
formellen Angebots bzw. einer formellen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten erhebliche Kursabweichungen vom gebotenen Kauf- bzw. Verkaufs-
preis oder den Grenzwerten der gebotenen Kauf- bzw. Verkaufpreisspanne, so 
kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten an-
gepasst werden. In diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem 
entsprechenden Kurs am letzten Handelstag vor der Veröffentlichung der Anpas-
sung; die 20-%-Grenze für die Über- bzw. die 50-%-Grenze für das Unterschreiten 
ist auf diesen Betrag anzuwenden. Das Volumen des Angebots bzw. der Aufforde-
rung zur Abgabe von Angeboten kann begrenzt werden. Sofern die gesamte An-
nahme des Angebots bzw. die bei einer Aufforderung zur Abgabe von Angeboten 
abgegebenen Angebote der Aktionäre dieses Volumen überschreitet, muss der 
Erwerb bzw. die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. 
Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stück-
zahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Akti-
onär der Gesellschaft kann vorgesehen werden. Die Vorschriften des Wertpapier-
erwerbs- und Übernahmegesetzes sind nur dann und nur insoweit zu beachten, 
wie dieses Gesetz auf solche Erwerbe durch die Gesellschaft anwendbar ist. 

 
 

Der Erwerb zum Zweck des Handels mit eigenen Aktien ist ausgeschlossen. 
 

b)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräuße-
rung der erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder mit-
tels Angebot an sämtliche Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen eigenen 
Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien der Ge-
sellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als maß-
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geblicher Börsenkurs i.S.d. vorstehenden Regelung gilt der Mittelwert der Schluss-
kurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung im Xetra-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter 
Wertpapierbörse vor der Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung der Aktien. 
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt je-
doch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt zehn von Hundert des 
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Be-
grenzung von zehn von Hundert des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 
nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung beschlossenen bzw. an deren Stelle 
tretende Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital ge-
mäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf zehn von Hundert des Grundkapi-
tals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel- und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern 
die Schuldverschreibungen nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung aufgrund 
einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an 
deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. 

  
c)  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Ver-

äußerung der erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse o-
der mittels Angebot an sämtliche Aktionäre vorzunehmen, soweit dies gegen 
Sachleistung Dritter, insbesondere im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen o-
der Beteiligungen an Unternehmen durch die Gesellschaft selbst oder durch von 
ihr abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen, geschieht 
oder zur Erfüllung von Rechten oder Pflichten von Inhabern bzw. Gläubigern aus 
von der Gesellschaft ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen erfolgt, insbesondere aber nicht ausschließlich aufgrund der unter Punkt 8 
der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 31. März 2005 beschlossenen 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen. 
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist jeweils ausgeschlossen. 

 
d)  Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz 
oder teilweise einzuziehen. Der Vorstand kann abweichend davon bestimmen, 
dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen 
durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. 
Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl in der Satzung 
ermächtigt. 

 
e) Die vorstehenden Ermächtigungen zur Veräußerung oder Einziehung eigener Ak-

tien können ganz oder in Teilen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam 
ausgenutzt werden. 

 
 Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG: 
 
 Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesell-

schaft gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 28. September 2008 zu ermächtigen, unter 
Einbeziehung bereits erworbener oder der Gesellschaft zuzurechnender Aktien eigene 
Aktien bis zu zehn von Hundert des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haupt-
versammlung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft ist nach dem 
Beschlussvorschlag berechtigt, die aufgrund dieser oder einer anderen Ermächtigung 
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erworbenen eigenen Aktien teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionä-
re zu veräußern oder zu begeben. 

 
 Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ersetzt bzw. erneuert 

die bisherige Ermächtigung, die von der Hauptversammlung am 30. März 2006 erteilt 
wurde. Die Ermächtigung soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, das Instrument 
des Erwerbs eigener Aktien bis zum 28. September 2008 nutzen zu können. Der Er-
werb eigener Aktien kann nur über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre ge-
richteten Kaufangebots erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise 
die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von 
der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. 

 
 Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die von der Gesellschaft erworbenen 

eigenen Aktien über die Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an alle Aktionä-
re wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der Wie-
derausgabe der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Dar-
über hinaus sieht der Beschlussvorschlag vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eine Veräußerung der aufgrund der Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktio-
näre veräußern kann, wenn die eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der 
den Börsenkurs der Aktie der Norddeutschen Affinerie Aktiengesellschaft zum Zeit-
punkt der Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung nicht wesentlich unterschrei-
tet. Mit dieser Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird 
von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
Gebrauch gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Mög-
lichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubie-
ten und/oder den Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die 
Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu 
können. Den Interessen der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Ak-
tien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktie der 
Norddeutschen Affinerie Aktiengesellschaft zum Zeitpunkt der Eingehung der Ver-
pflichtung zur Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung be-
schränkt sich auf insgesamt höchstens zehn von Hundert des Grundkapitals der Ge-
sellschaft, und zwar sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Begrenzung von zehn von Hundert des 
Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die nach Wirksamwerden dieser Ermächti-
gung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorgeschlage-
nen Ermächtigung beschlossenen bzw. an deren Stelle tretende Ermächtigung zur 
Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begren-
zung auf zehn von Hundert des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Optionsrecht ausgege-
ben bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen nach Wirksamwerden 
dieser Ermächtigung aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorge-
schlagenen Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretende Ermächtigung in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben wurden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass er-
worbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt 
für mehr als zehn von Hundert des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in 
unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ohne beson-
deren sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Diese weitergehende Beschränkung 
liegt im Interesse der Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote möglichst aufrecht erhalten 
wollen. 
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Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die auf-
grund der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien als Gegenleis-
tung für Sachleistungen Dritter, insbesondere für den Erwerb von Unternehmen oder 
Beteiligungen an anderen Unternehmen durch die Gesellschaft selbst oder durch von 
ihr abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen, einzusetzen. Der 
internationale Wettbewerb verlangt zunehmend auch diese Form der Akquisitionsfi-
nanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen 
Handlungsspielraum geben, um sich bietende Akquisitionsgelegenheiten schnell und 
flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugs-
rechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand si-
cherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Bei der 
Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Transaktio-
nen wird sich der Vorstand allein von den Interessen der Gesellschaft und der Aktionä-
re leiten lassen. Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien zur Erfüllung von Rechten von Inhabern bzw. Gläubigern von durch die Gesell-
schaft ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. 
Sofern und soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, muss kei-
ne bedingte Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Die Interessen der Aktionäre wer-
den durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. Die Nutzung vorhandener 
eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich 
sinnvoll sein, die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 

 
7.      Beschlussfassung über eine Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des 

Aufsichtsrats) 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex und das Aktiengesetz stellen hohe An-
sprüche an die Effizienz und fachliche Qualifikation der Aufsichtsratsmitglieder. Um 
weiterhin hervorragende Persönlichkeiten für den Aufsichtsrat zu gewinnen, ist eine 
angemessene Vergütung erforderlich. Darüber hinaus wird die Anregung in Ziffer 5.4.7 
Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex, dass die erfolgsorientierte 
Vergütung des Aufsichtsrats auch auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene 
Bestandteile enthalten sollte, übernommen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 12 der Satzung in der bisherigen 
Form aufzuheben und wie folgt neu zu fassen: 

 
 

„§ 12 
 

1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz der bei der Ausübung seines 
Amtes entstandenen Auslagen eine feste Vergütung von 10.000,00 Euro/Geschäftsjahr. 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das 1,5-fache 
diese Betrages. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss des Aufsichtsrats angehö-
ren, erhalten zusätzlich 2.500,00 Euro/Geschäftsjahr pro Ausschuss, insgesamt höchs-
tens jedoch 5.000,00 Euro/Geschäftsjahr. Aufsichtsratsmitglieder, die in einem Aus-
schuss des Aufsichtsrats den Vorsitz innehaben, erhalten zusätzlich 5.000,00 Eu-
ro/Geschäftsjahr pro Vorsitz in einem Ausschuss, höchstens jedoch 10.000,00 Eu-
ro/Geschäftsjahr. 

 
2. Zusätzlich zur festen Vergütung nach Absatz 1 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 

eine erfolgsorientierte Vergütung von 200,00 Euro pro Cent der über 20 Cent hinausge-
henden für das jeweilige Geschäftsjahr auf eine Stückaktie an die Aktionäre ausgeschüt-
teten Dividende. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte und sein Stellver-
treter das 1,5fache dieses Betrages. 
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3. Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine auf den langfristigen Unter-
nehmenserfolg bezogene jährliche Vergütung in Höhe von 500,00 Euro je 
1.000.000,00 Euro Ergebnis vor Steuern der Gesellschaft („EBT“), das im Durchschnitt 
der letzten drei Geschäftsjahre („Vergleichszeitraum“) ein EBT von 70.000.000,00 Euro 
übersteigt. Der Vorsitzende erhält das Doppelte und sein Stellvertreter das 1,5fache die-
ses Betrages. 

 
4. Die Vergütung nach Absatz 1 bis 3 ist fällig am Tag nach der Hauptversammlung, die ü-

ber die Verwendung des Bilanzgewinns des jeweiligen Geschäftsjahres beschließt. 
 

5. Aufsichtsratsmitglieder erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats 
und eines seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 500,00 Euro. 

 
6. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner die auf ihre Vergütung und den Ersatz 

von Auslagen entfallende Umsatzsteuer. 
 

7. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem seiner Ausschüsse nicht wäh-
rend des vollen Geschäftsjahres angehören, erhalten die Vergütung entsprechend der 
Dauer ihres Amtes. 

 
8. Den Aufsichtsratsmitgliedern steht die Vergütung in der sich aus der jetzigen Fassung 

dieses § 12 ergebenden Höhe erstmals ab dem 1. April 2007 zu und zwar zeitanteilig für 
das Geschäftsjahr 2006/2007. Für den Zeitraum 1. Oktober 2006 bis 31. März 2007 gilt 
die Vergütungsregelung gemäß der alten Fassung dieses § 12. 

 
9. Die Gesellschaft unterhält im eigenen Interesse eine Vermögensschadens-

Haftpflichtversicherung für ihre Organe und Leitungsverantwortlichen mit angemessenen 
Selbstbehalten unter Berücksichtigung der Branchenusancen, in die auch die Aufsichts-
ratsmitglieder einbezogen und auf Kosten der Gesellschaft mitversichert werden.“ 

 
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung an eine gesetz- 

liche Neuregelung 
 
 Das vom Bundestag beschlossene Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (Gesetz zur 

Umsetzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten 
Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG), das am 20. Januar 
2007 in Kraft getreten ist, verlangt als Voraussetzung für eine Übermittlung von Informa-
tionen an die Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung u. a. eine Zustimmung der 
Hauptversammlung. Eine derartige Informationsübermittlung, z. B. der elektronische Ver-
sand von Hauptversammlungsunterlagen an die Aktionäre, ist aus der Sicht von Vorstand 
und Aufsichtsrat sinnvoll und erleichtert die direkte Kommunikation mit den Aktionären. 
Daher soll die Möglichkeit der Informationsübermittlung an Aktionäre im Wege der Daten-
fernübertragung in der Satzung verankert werden. 
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Aufsichtsrat und Vorstand schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
§ 5 der Satzung wird um den folgenden letzten Absatz ergänzt: 
 
„4. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären nach Maßgabe des § 30b Abs. 3 
      WpHG Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.“   

 
Vorlagen an die Aktionäre 
 
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen 
der Norddeutschen Affinerie Aktiengesellschaft, in 20539 Hamburg, Hovestraße 50, folgende 
Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus: 

 
• der festgestellte Jahresabschluss und der Konzernabschluss sowie die Lageberich-

te für die Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft  und den Konzern, der Bericht 
des Aufsichtsrats und der Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 
2005/2006; 

 
• der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanz-

gewinns; 
 

• der Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 
186 Abs. 3 S. 4, Abs. 4 S. 2 AktG. 

 
Vorgenannte Unterlagen können ferner im Internet unter www.na-ag.com eingesehen wer-
den. Auf Wunsch wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptver-
sammlung ausliegen. 
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-
schaft EUR 95.115.056,64. Es ist eingeteilt in 37.154.319 Stückaktien. Jede Stückaktie ge-
währt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung somit 37.154.319 Stimmrechte. 
 
Teilnahme 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 
§ 14 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 
Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.  
 
Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft bei der nachfolgend genannten 
Stelle unter der angegebenen Adresse bis spätestens am 7. Tag vor der Hauptversammlung, 
d. h. bis spätestens am Donnerstag, den 22. März 2007, 24:00 Uhr (Zugang), zugehen: 
 

postalisch: Norddeutsche Affinerie AG 
c/o Deutsche Bank AG 
– General Meetings - 
60272 Frankfurt am Main 

 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts ist durch einen in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) erstellten besonderen 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachzuweisen. Der Nachweis 
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muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und hat sich auf den Beginn des 
21. Tages vor der Hauptversammlung (Record Date), demnach auf Donnerstag, den  
8. März 2007, 0:00 Uhr, zu beziehen.  
 
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionä-
ren von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst 
frühzeitige eine Eintrittkarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotfüh-
renden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgebli-
chen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenom-
men.  

 
Weitere Hinweise: 
 
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr 
Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung 
durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktio-
nären, ausüben lassen.  
 
Wir bieten unseren Aktionären, die nicht persönlich an der Hauptversammlung oder der Ab-
stimmung teilnehmen, an, sich nach Maßgabe ihrer Weisungen durch einen von unserer 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei der Abstimmung vertreten zu lassen. Hier-
bei handelt es sich um Mitarbeiter der Gesellschaft, die aufgrund einer Bevollmächtigung 
durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesord-
nungspunkten abstimmen. Die Abstimmung durch einen von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter ist nur möglich, soweit diesem eine Vollmacht schriftlich oder per Tele-
fax mit pauschaler Weisung oder Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt 
wurde. Ohne eine Weisung ist die Vollmacht ungültig. Soweit zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten keine Weisung erteilt wird, muss sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten 
der Stimme enthalten. Für die Bevollmächtigung eines von unserer Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreters kann das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte 
Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Um eine rechtzeitige Zusendung der 
Eintrittskarte zu ermöglichen, sollten die Aktionäre möglichst frühzeitig eine Bestellung bei 
Ihrer Depotbank aufgeben. Schriftliche oder per Telefax erteilte Vollmachten und Weisungen 
für gemäß obigen Voraussetzungen rechtzeitig nachgewiesenen Anteilsbesitz müssen bis 
zum Mittwoch, dem 28. März 2007, 16.00 Uhr, bei der unten genannten Adresse bzw. unter 
der dort genannten Telefax-Nummer der Gesellschaft eingehen, um auf der Hauptversamm-
lung berücksichtigt werden zu können, soweit die Vollmachten nicht der Gesellschaft in der 
Hauptversammlung vor der Abstimmung vorgelegt werden.  
 
 
Eventuelle Gegenanträge zur Tagesordnung sind schriftlich, per Telefax oder per E-Mail in-
nerhalb der gesetzlichen Fristen zu übersenden an die Norddeutsche Affinerie AG, Rechts-
abteilung, Hovestraße 50, 20539 Hamburg, Telefax: 040/78 83-39 90, E-Mail: hauptver-
sammlung@na-ag.com. Rechtzeitig gestellte Anträge werden den anderen Aktionären im 
Internet unter www.na-ag.com unverzüglich zugänglich gemacht; § 126 Abs. 2 AktG bleibt 
unberührt. Dort werden gegebenenfalls auch Stellungnahmen der Verwaltung zu den Ge-
genanträgen veröffentlicht. 
 
Hamburg, im Februar 2007 
 
Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft 
 
 
Der Vorstand 
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